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Erziehungsberechtigte der Klassen 5  
im Schuljahr 2020/ 2021 

                                                                                                   Mönchengladbach, den 25.05.2020 
 
Lernmittelbeschaffung für das Schuljahr 2020/ 2021 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der zukünftigen 5. Klassen, 
 
das Schulgesetz NRW (§ 96 sowie VO zu § 96 Abs. 5 SchulG vom 12. April 2005) bestimmt, 
dass Sie als Erziehungsberechtigte mit einem durchschnittlichen Eigenanteil von 26,- Euro pro 
Schuljahr an den Kosten der Lehrbücher (siehe Position 1 der nachstehenden Liste) Ihrer 
Kinder beteiligt werden. 
Außerdem besagt das Schulgesetz, dass Sie zusätzlich „sonstige Arbeitsmittel“ 
beschaffen sollen (siehe Position 2 und 3 der nachstehenden Liste). 
Alle anderen Bücher werden den Schülerinnen und Schülern ausgeliehen. Die Schulkonferenz 
hat beschlossen, dass erstmals ausgeliehene Bücher, die beschädigt werden oder verloren 
gehen, mit dem Neuwert und ältere Bücher entsprechend des Zeitwertes zu ersetzen sind. 
Bitte versehen Sie alle ausgeliehenen Bücher mit einem Schutzumschlag! 
 
Wir bitten Sie deshalb, gemäß dem Beschluss der Schulkonferenz für das kommende Schuljahr 
folgende Lernmittel/ Arbeitsmittel zu beschaffen:  

 Titel/ Band Kürzel Verlag Bestellnummer Preis 

1. Green Line 1 Schülerbuch 
Kl. 5 

ESB5 Klett 978-3-12-835011-0 
 

20,95€ 

2. Green Line 1 Workbook 
zum Schülerbuch 

EWB5 Klett 978-3-12-835015-8 
 

9,95€ 

3. Arbeitsheft mit Lösungen 
(NRW Ausgabe G9) 

DAH5 Cornelsen 978-3-06-205291-0 
 

8,50€ 

    Summe: 39,40 €  
                                                                                                      
Leistungsempfänger nach SGB XII (Grundsicherung und HzL, Fachbereich Soziales und Wohnen) sind von dieser 
Regelung ausgenommen. Sie werden aber gebeten, bis spätestens acht Tage nach Erhalt dieses Schreibens eine 
Kopie des letzten Bewilligungsbescheides im Sekretariat vorzulegen. Die Schule nimmt dann die Bestellung vor. 
Leistungsempfänger nach SGB II (Arbeitslosengeld II) und dem Asylbewerberleistungsgesetz haben 
grundsätzlich keinen Anspruch auf Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger. Beachten Sie hierzu 
jedoch bitte die Bestimmungen des Schulbedarfspaketes. 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
gez.                                                                                                                   gez. 
Dr. Christian Dern, OStD                                                                                Volker Striewe, OStR 
        Schulleiter                                                                                              Lernmittelkoordinator 

 


